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Sozialwahl: 
Selbst verwalten und mitbestimmen

Anmoderation:

Alle sechs Jahre steht sie an: die Sozialwahl. So auch wieder am 
1. Juni 2011. Obwohl die Sozialwahl die drittgrößte Wahl in Deutschland ist – nach den Wahlen des Deutschen Bundestags und des Europäischen Parlaments –, wissen viele Menschen nicht so recht, wer, wie und warum gewählt wird. Was hinter der Sozialwahl steckt, berichtet Kristin Sporbeck.


Länge: 4.29 Minuten

------------------------------------------------------------------------------------------     

Text:  
Bei der Sozialwahl werden Vertreter für Arbeitgeber und Versicherte in die sogenannte Selbstverwaltung der Sozialversicherungen gewählt. Das sind die gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche Unfallversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung. Zweck der Selbstverwaltung ist es, die Versicherung zu gestalten. Die Politik gibt dazu den gesetzlichen Rahmen vor – die Selbverwaltung füllt ihn aus. Dabei vertritt sie die Interessen der Beitragszahler. Die Beitragszahler sind in der gesetzlichen Krankenversicherung Arbeitgeber sowie Mitglieder. Entsprechend besteht die Selbstverwaltung in den meisten Krankenkassen zur einen Hälfte aus Arbeitgebervertretern und zur anderen Hälfte aus Versichertenvertretern. Welche Aufgaben die ehrenamtlichen Selbstverwalter der Krankenversicherung erfüllen, erklärt Kai Senf. Er leitet die Abteilung Gremienmanagement im AOK-Bundesverband:

Kai Senf:

Die Selbstverwaltungsvertreter in der gesetzlichen Krankenversicherung haben im Wesentlichen zwei Aufgaben. Das eine ist: Sie schauen, dass Beiträge der Beitragszahler möglichst effizient und sparsam verwendet werden. Und zum Zweiten entscheiden sie bei allen Fragen mit, die von grundsätzlicher Bedeutungen einer Krankenkasse sind. Das heißt also: Wie stellt sich eine Krankenkasse gegenüber der Politik auf? Mit welchen politischen Forderungen geht sie in die Gesundheitspolitik? Welche Serviceangebote macht sie für die Versicherten? Das fängt an von Zusatzangeboten, Wahltarifen bis hin zu Servicezeiten. Die Selbstverwaltung entscheidet auch über den sogenannten Zusatzbeitrag – ob ein Zusatzbeitrag erhoben wird oder nicht. Sie legt den Haushalt fest, kontrolliert den Haushalt und kontrolliert die Vorstände der Krankenkasse.

Text: 
Konkret erlebbar wird die Selbstverwaltung in den Krankenkassen für die Versicherten und Arbeitgeber in den sogenannten Widerspruchsausschüssen.
Kai Senf:

Dort können sich die Versicherten und Arbeitgeber hinwenden, wenn sie mit Entscheidungen ihrer Krankenkasse nicht einverstanden sind. Und die Entscheidungen werden dort noch mal von der Selbstverwaltung mit besonderem Blick auf die Betroffenensituation überprüft.
Text: 
So können die Beitragszahler über die Selbstverwaltung die Arbeit der Krankenkasse mitbestimmen. Und die Mitbestimmung beginnt mit der Sozialwahl. In den letzten Wochen wurden dazu Briefwahlunterlagen versendet. So hat jeder Bürger ab 16 Jahren, der Beiträge in die Rentenversicherung zahlt, Wahlunterlagen der Deutschen Rentenversicherung erhalten. Bei den meisten Krankenkassen findet jedoch in der Regel kein tatsächlicher Wahlakt statt. Die Rede ist dann von einer Friedenswahl. Das heißt: Man gibt selbst keine Stimme ab. Stattdessen gibt es Wahllisten, auf denen so viele Kandidaten angegeben sind, wie Plätze zu vergeben sind. Damit sind die Kandidaten am Ende des Wahltages automatisch gewählt. Häufig diskutiert wird deshalb die Legitimation dieser Wahlen. Zu Unrecht, wie Kai Senf beurteilt:

Kai Senf:

Man kann an die Sozialwahlen nicht die gleichen Maßstäbe anlegen wie an die allgemeinen Wahlen, beispielsweise zum Bundestag oder zum Europaparlament. Gesetzliche Krankenkassen beschließen keine Gesetze, sondern sie führen Gesetze aus. Sozialwahlen sollen dazu dienen, dass externer Sachverstand in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen wird, und dass vor allen Dingen diejenigen, die ja für die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung verantwortlich sind, unmittelbar in Verwaltungsentscheidungen der Krankenkassen einbezogen werden. Also, hat das Bundesverfassungsgericht auch ausdrücklich festgestellt, sind andere Maßstäbe anzuwenden, als bei Parlamentswahlen und es reiche vollkommen aus, dass die Aufstellung der Kandidatenlisten normalen demokratischen Grundsätzen entspricht.

Text: 

Die demokratischen Grundsätze seien erfüllt, da die Wahllisten jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber- und Versichertenvereinigungen aufgestellt und besetzt würden. Damit seien die Listen von Grund auf demokratisch, so Senf. Oft jedoch werden die Friedenswahlen für die mangelnde Bekanntheit von Sozialwahl und Selbstverwaltung verantwortlich gemacht. Kai Senf zufolge ist das allerdings der falsche Ansatz:

Kai Senf:

Die wesentliche Frage ist, welche Handlungsspielräume die Politik der Selbstverwaltung einräumt, um tatsächlich nach außen hin wahrnehmbarer auch für Versicherte und Arbeitgeber zu sein. Wir haben in den letzten Jahren bei allen Reformen eher die Tendenz, dass die Politik stärker versucht, in das Gesundheitswesen und in das Handeln von Krankenkassen einzugreifen, als dass ihnen tatsächlich Handlungsspielräume gewährt werden. Also hier muss ein Umdenken in der Politik stattfinden: Mehr Handlungsspielräume für die Krankenkassen heißen mehr Handlungsspielräume für die Selbstverwaltung und macht die Selbstverwaltung stärker wahrnehmbar für Außenstehende. 
Text: 
Weitere Infos zum Thema Selbstverwaltung und Sozialwahl gibt es im Internet auf: www.aok-bv.de unter „Die AOK“.


